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Einstellung eines Schulsozialarbeiters/einer 
Schulsozialarbeiterin bzw. eines 

Jugendsozialarbeiters/einer Jugendsozialarbeiterin 

Organisationseinheit: 

Amt für Zentrale Dienste 
Datum 

22.05.2025 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss Bobitz (Entscheidung) 16.06.2025 N 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt die Einstellung einer/s Schulsozialarbeiter/in oder 
Jugendsozialarbeiter/in zum 01.09.2025. 
Sachverhalt 
Zurzeit werden in der Grundschule Bobitz mehrere autistische Kinder und Kinder mit 
körperlich-motorischen Einschränkungen beschult. Im kommenden Schuljahr erhöht sich die 
Anzahl der Kinder in der Schule und damit auch die Klassenstärke in diesem Jahrgang. Da 
die Schüler die das Klassenziel nicht erreichen, diese in der Regel in der darunterliegenden 
Klasse wiederholen, kommt es zu altersbedingten Spannungen und vermehrten Störungen 
im Unterricht.  Die dargestellten Fakten erfordern in der Realisierung des Schulaltages einen 
erhöhten Förderbedarf. Damit verbunden werden auch Defizite in der Sozialkompetenz der 
Kinder deutlich. Zur Unterstützung der Lehrer und der Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit den Eltern unserer Kinder ist es  zur  Bewältigung der unterschiedlichen schulischen und 
sozialen Probleme notwendig, eine/n Schulsozialarbeiter/in oder Jugendsozialarbeiter/in mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden einzustellen. 
Finanzielle Auswirkungen 
Die finanziellen Mittel sind im Nachtragshaushalt geplant. 
Anlage/n 
Keine 
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